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Sachverhalt und Anträge 

Die BeschwerdefQhrerjn (Einsprechende 2) hat gegen die 

Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der der 

Eirispruch gegen das Patent Nr. 0 141 980 zurUckgewiesen 

wurde, Beschwerde eingelegt. 

Das Patent betrif ft eine Gegenstrom-Taktwaschrnaschine und 

der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, in einer 

soichen Maschine Buntwasche und Weiwsche direkt 

hintereinander zu waschen, d. h. ohne dag Leerkamrnern 

notwendig sind. Diese Aufgabe wird gernaff, der Patent-

beschreibung dadurch gelOst, daf, man die Maschine von 

Gegenstrornbetrieb auf Mitstrombetrieb (Badstrom-Umkehr) 

umschaltet, solange sich Pin Posten Buntwsche in der 

Mas chine befindet. 

Die Einspruchsabteilung hat den Gegenstand des Patentes 

als neu und erfinderisch in Anbetracht des Standes der 

Technik d. h. des Prospekte s "Trans-ef" und der 

Druckschrift DE-A-2 949 228 (Dl) befunden, weil weder em 

Mitstromverfahren noch eine Gegenstrompuxnpe in diesern 

Stand der Technik of fenbart sei. 

In ihrer Beschwerdebegründung hat die BeschwerdefQhrerin 

vorgetragen, dag die Druckschrift Dl ein Badwechsel-

verfahren beschreibe, das identisch mit einem Mitstrorn-

verfahren sei und dais das Vorhandensein von Puinpen für 

den Fachmann eine Se1bstverstnd1ichkeit sei. Es wurde 

ferner bezweifelt, dag die beschriebene Wascbrnaschine 

gnz1ich ohne Leerkairtmern gefahren werden kOnne, entgegen 

der genannten Aufgabenstellung im Streitpatent. 
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V. 	Auf einen Bescheid der Kammer hin, worin bezweifelt 

wurde, ob die beanspruchte Vorrichtung auf einer 

erfinderischen Tätigkeit beruht, hat die Beschwerde-

gegnerin elnen neuen Anspruch 1 eingereicht, der auf em 

Verfahren gerichtet ist. 

vi. 	Wahrend der mUndlichen Verhandlung, die nach dem Er1af, 

eines zweiten Bescheids stattgefunden hat, hat die 

Beschwerdegegnerin einen weiteren Anspruch 1 eingereicht 

und, nachdem die formale Zulassigkeit dieses Anspruchs 

bejaht wurde, 1st die Frage der Patentfahigkeit sowie der 

Durchführbarkeit der Erfindung erOrtert worden. 

VII. Der gultige Anspruch 1 lautet wie folgt: 

Verfahren zuin Betreiben einer Gegenstrom-Taktwasch-

maschine mit mehrere Waschkammern aufweisenden Wasch-

zonen, bei der am Anfang und am Ende der Klarwaschzone 

ein mit einern Ventil (12, 13) versehener Waschlaugen-

zulauf (7, 9) und ein mit einem Ventil (11, 14) 

versehener Uberlauf (8, 10) vorgesehen sind, bei dem die 

Klarwaschzone durch einen Wahlschalter zurn Ausschalten 

der den Gegenstrorn erzeugenden Pumpe von Gegenstrom-

betrieb auf Mitstrornbetrieb urnschaltbar 1st, 

wobei während des Gegenstrorribetriebes das Ventil (12) des 

Waschlaugenzulauf s (7) am Ende und das Ventil (11) des 

Uberlaufs (8) am Anfang der Klarwaschzone geOffnet sind 

und das Ventil (13) des Waschlaugenzulauf s (9) am Anfang 

und das Ventil (14) des Uberlaufs (10) am Ende der 

Klarwaschzone geschlossen sind und whrend des 

Mitstrornbetriebs das Ventil (13) des Waschlaugenzulaufs 

(9) am Anfang und das Ventil (14) des Uberlaufs (10) am 

Ende der Klarwaschzone geOffnet sind und das Ventil (12) 

des Waschlaugenzulaufs (7) am Ende und das Ventil (11) 

des Uberlaufs (8) am Anfang der Klarwaschzone geschlossen 

sind, 
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und wobei für WeiJ,wasche die Klarwaschzorie im Gegenstrom- 

betrieb gefahren wird und die Klarwaschzone von 

Gegenstrom auf Mitstrornbetrieb urngeschaltet wird, solange 

sich ein Posten Buntwsche in der Klarwaschzone der 

Maschine befindet und auf die Buntwäsche Weifwäsche 

folgt." 

Die Beschwerdegegnerin hat die Funktionsweise der 

Maschine gemag dern beanspruchten Verfahren erklàrt und 

Arguxnente zur Ariwesenheit einer erfinderischen Tàtigkeit 

vorgebracht. 

Die BeschwerdefQhrerin beantragt, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Aufrechterhaltung 

des Patents in geanderter Form auf der Basis des 

Anspruchs, der wahrend der rnUndlichen Verhandlung 

eingereicht wurde. 

Ent s che idungs gr -ünde 

1. 	AusfQhrbarkeit 

1.1 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist ein Verfahren zum 

- 	 Betreiben einer Gegenstrom-Taktwaschrnaschine. 

In soichen Maschinen durchlauf en die Wascheposten die 

einzelnen Waschkarnmern taktweise hintereinander, wobei 

die Waschlauge im Gegenstrom gefQhrt wird, urn 

wjrtschaftlich zu arbeiten. Werden in einer soichen 

Anlage Posten aus Wei,wãsche und Posten aus Buntwsche 

direkt hintereinander gewaschen, kOnnten Farbpartikel 

durch den Gegenstrom von der Buntwsche auf die Weif-

wsche Qbertragen werden und die letztere beschdigen. In 

der Qblichen Praxis mug deshaib ein Tell der Waschkarnrnern 
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zwischen den Buntposten und den nachfolgenden Weif!,posten 

leer gefahren werden, urn in einer soichen Gegenstrom-

waschinaschine Buntwasche und Weigwasche ohne Schaden 

waschen zu kOnnen. Dadurch wird die Leistung reduziert 

und werden die Kosten erhOht. 

	

1.2 	Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, in einer 

Gegenstrorn-Taktwascbrnaschine mit einfachen Mittein 

Buntwãsche und Weifwsche direkt hintereinander zu 

waschen, ohne daZ Leerkarnrnern notwendig sind (siehe 

Spalte 2, Zeilen 10 - 14 der Beschreibung des Patentes) 

	

1.3 	Diese Aufgabe soil durch das beanspruchte Verfahren unter 

anderern dadurch gelOst werden, daf, die Kiarwaschzone der 

Maschine von Gegenstrornbetrieb auf Mitstrornbetrieb 

(Badstrorn-Umkehr) urngeschaltet wird, soiange sich em 

Posten Buntwsche in der Klarwaschzone der Maschine 

befindet. 

	

1.4 	Es wurde von der EeschwerdefQhrerin vorgebracht, dag das 

beanspruchte Verfahren die angegebene Aufgabe dann nicht 

lOse, wenn ein einziger Posten Buntwäsche die Kammern der 

Klarwaschzone der Maschine durchlaufe, whrend in alien 

anderen Kammern WeiI,wsche gefuhrt würden, weii in diesem 

Fall nicht vermieden werden kOnne, dais Farbstoffteilchen 

auf die Weifwasche gelangen. Dies deshaib, weil bei 

Mitstrombetrieb die Geschwindigkeit der Waschlauge grOier 

sei als die Geschwindigkeit der Wasche, sodag bei 

vorzeitiger Badstrom-Umkehr, die der Buntwäsche 

vorangehende Weiiwäsche verfärbt würde. 

	

1.5 	Die Beschwerdegegnerin hat diesen Einwand nicht 

entkrften kOnnen und hat whrend der mQndlichen 

Verhandiung bestãtigt, dag die Aufgabe durch das 

Verfahren gemag dem Anspruch nur gelOst werden kOnne, 

wenn die Zahi der Wascheposten ein und der seiben Farbe, 

die nacheinander gewaschen werden, wenigstens so grog sei 
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wie die Zahi der Karnmern in der Klarwaschzone der 

Taktwaschinaschjne. Wenn zuerst Weij,wàsche irn Gegenstrorn-

betrieb gewaschen werde, mQiten auch die nachfolgenden 

ersten Buntwasche Posten un Gegenstrorn gewaschen werden 

bis alle Kamrnern der Klarwaschzone mit Buntwásche besetzt 

seien. 

Wenn die Zahi der Buntwsche-Posten kleiner als die Zahi 

der Karnrnern der Klarwaschzone sei, mQften die Kammern, 

die sich hinter dem letzten Buntwsche-Posten befinden, 

leer bleiben. Wenn die Zahi der Buntposten gleich oder 

grOier sei als die Zahi der Kammern, kOnnen die 

Buntposten im Gegenstrom gewaschen werden, bis em 

Weiposten in die Klarwaschzone eingefuhrt werde. Die 

Maschine mü1te dann auf Mitstrornbetrieb umgeschaltet 

werden, solange sich ein Posten Buntwãsche in der 

Klarwaschzone befãnde. 

	

1.6 	Sowohi un erteilten Patent als auch in den ursprQnglichen 

Unterlagen ist nur die letzte Stufe des Verfahrens 

angegeben, d. h. daff beim Waschen von Buntwãsche-Posten 

und nachfolgenden Weifwsche-Posten un Mitstrombetrieb 

gefahren werden soil, solange sich noch ein Posten 

Buntwsche in der Klarwaschzone der Maschine befindet. Es 

mug daher entschieden werden, ob der Fachinann aufgrund 

seines Fachwissens bei Betrachtung der Patentschrift bzw. 

der ursprQnglichen Patentunterlagen erkennen kann, daf! 

die Anlage wie oben angegeben gefahren werden mui. 

	

1.7 	Wenn der Fachmann die gesamte Information des Patents in 

Betracht zieht, erhalt er als einzige klare Lehre die 

(siehe Spalte 2, Zeilen 10 bis 20 des Patentes), daI, die 

Maschine von Gegenstroinbetrieb auf Mitstrombetrieb 

umgeschaltet werden muf, sobald und solange sich em 

Buntwascheposten in der Klarwaschzone der Maschine 

befindet und dag diese einzige Manahme an sich genügt, 

urn Buntwsche und Weiiwsche direkt hintereinander ohne 
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Leerkamrnern zu waschen. Nach Uberzeugung der Beschwerde-

karnrner ist er nicht in der Lage zu erkennen, dag these 

Informationen unvollstãndig sind und dal3 er wie in 

Punkt 1.5 oben angegeben vorgehen mui. 

	

1.8 	Aber auch wenn er bei der Ausführung von praktischen 

Versuchen feststellt, dag das angegebene Verfahren 

insbesondere für das Waschen von Buntwsche nach 

Weii,wasche und für einzelne Buntwäsche-Posten nicht 

geeignet ist, ist für den Fachrnann nicht ersichtlich, wie 

er seine Versuche weiterzuführen hat urn anhand von 

weiteren Versuchen zu dern Schlug zu gelangen, dag die 

Klarwaschzone der Maschine wie oben angegeben gefahren 

werden mug und dag die Aufgabe der Erfindung nur gelOst 

werden kann, wenn die Zahi der Buntwâsche-Posten eine 

bestirnmte Zahi uberschreitet. 

	

1.9 	Deswegen enthalten weder das Patent noch die 

ursprUnglichen Unterlagen eine deutliche und vollstandige 

Lehre, die dem Fachrnann zeigt, wie das Verfahren 

durchgeführt werden mui, urn die gestelite Aufgabe zu 

lOsen. 

	

2. 	Das Patent entspricht daher wegen mangeinder Offenbarung 

nicht den Voraussetzungen des Artikels 100 b) EPUund mu 

widerruf en werden. 
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Ent scheidungsforrnel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Das Patent wird widerrufen. 

Der Gesch.ftste11enbeamte: 
	 Der Vorsitzende: 

A(O~J-1  
A. Townend 
	 C. Payraudeau 
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